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Barrierefreie Arbeitsgestaltung
Kapitel 1.2: Nationaler Aktionsplan
Auszug aus DGUV Information 215-111 „Barrierefreie Arbeitsgestaltung – Teil 1: Grundlagen“

Deutschland hat sich mit Unterzeichnung der UN-BRK dazu verpflichtet, für alle Menschen einen 
gleichberechtigten Zugang zu Umwelt, Transportmitteln, Information, Kommunikation, Bildung 
und Arbeit zu schaffen. Die UN-Konvention ist seit dem 26. März 2009 geltendes Recht in 
Deutschland. Sie richtet sich an alle staatlichen Einrichtungen und alle Körperschaften des  
öffentlichen Rechts.

Der Aktionsplan der Bundesregierung weist folgende Statistik 
aus:

Rund 3 Millionen Menschen mit Behinderung sind im erwerbsfä-
higen Alter,

• davon arbeiten rund 876.000 schwerbehinderte Menschen 
bei beschäftigungspflichtigen Unternehmen, also Unterneh-
men mit mindestens 20 Arbeitsplätzen (Statistik zur Aus-
gleichsabgabe 2009),

• rund 142.700 schwerbehinderte Menschen arbeiten bei nicht-
beschäftigungspflichtigen Unternehmen (Abfrage der Bundes-
agentur für Arbeit für 2005),

• rund 280.000 Personen arbeiten in Werkstätten für behinder-
te Menschen (Meldungen der Länder zur Aufwendungserstat-
tungsverordnung sowie Angaben der Rehabilitationsträger, 
Stand 2009),

• 80.394 schwerbehinderte Menschen waren im Mai 2011 ar-
beitslos gemeldet.1)

Aus diesen statistischen 
 Werten muss gefolgert wer-
den, dass allein von den rund 
3 Millionen schwerbehinder-
ten Personen 1,8 Millionen 
Personen nicht auf dem ersten 
Arbeitsmarkt beschäftigt sind.

Mit dem Nationalen Aktions-
plan zur Umsetzung der UN-
BRK will die Bundesregierung 
einen Prozess anstoßen, der 
in den kommenden zehn 
Jahren nicht nur das Leben 
von Menschen mit Behinderung maßgeblich beeinflussen wird, 
sondern das aller Menschen in Deutschland.

In den folgenden Angaben finden Sie weitere wertvolle Hinweise zu diesem Themenbereich.

Folgende Kapitel der DGUV Informationen 215-111 sind zu 
berücksichtigen:
Teil 1

Kapitel 1 
Wandel in der Behindertenpolitik 

Kapitel 1.1 
UN-Behindertenrechtskonvention

Kapitel 1.3 
DGUV Aktionsplan

Weiterführende Informationen

UN-Behindertenrechtskonvention

Nationaler Aktionsplan der Bundesregierung 

Aktionspläne der Bundesländer zur UN-BRK

DGUV Aktionsplan

Die Auflistung ist nicht abschließend und sollte vor Anwendung auf Aktualität geprüft werden.

1) Nationaler Aktionsplan Seite 32
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